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B R E M I S C H E  B Ü R G E R S C H A F T  Drucksache 20/824 S 
Stadtbürgerschaft 20.12.22 
20. Wahlperiode  

Mitteilung des Senats vom 20. Dezember 2022 

Bebauungsplan 2526 „Lloydhof“ für ein Gebiet in Bremen-Mitte, Ortsteil Altstadt 
zwischen Ansgaritorstraße, Spitzenkiel, Wegesende, Papenstraße und Hutfilterstraße 

Als Grundlage einer städtebaulichen Ordnung für das oben näher bezeichnete 
Gebiet wird der Bebauungsplan 2526 (Bearbeitungsstand: 19. April 2022) vor-
gelegt. 

Die städtische Deputation für Mobilität, Bau und Stadtentwicklung hat hierzu 
am 24. November 2022 den als Anlage beigefügten Bericht erstattet. 

Der Bericht der städtischen Deputation für Mobilität, Bau und Stadtentwick-
lung wird der Stadtbürgerschaft hiermit vorgelegt. 

Der Senat schließt sich dem Bericht der städtischen Deputation für Mobilität, 
Bau und Stadtentwicklung an und bittet die Stadtbürgerschaft, den Bebau-
ungsplan 2526 zu beschließen. 

Bericht der städtischen Deputation für Mobilität, Bau und Stadtentwicklung 
zum Bebauungsplan 2526 „Lloydhof“ für ein Gebiet in Bremen-Mitte, Ortsteil 
Altstadt zwischen Ansgaritorstraße, Spitzenkiel, Wegesende, Papenstraße und 
Hutfilterstraße 

(Bearbeitungsstand: 19. April 2022 

Die städtische Deputation für Mobilität, Bau und Stadtentwicklung legt den Be-
bauungsplan 2526 (Bearbeitungsstand: 19. April 2022) und die entsprechende 
Begründung vor. 

A. Verfahren nach dem Baugesetzbuch (BauGB) 

1. Planaufstellungsbeschluss 

Die städtische Deputation für Mobilität, Bau und Stadtentwicklung 
hat am 25. November 2021 beschlossen, dass für das Plangebiet der 
Bebauungsplan 2526 im beschleunigten Verfahren nach § 13a Bauge-
setzbuch (BauGB) aufgestellt werden soll (Planaufstellungsbeschluss). 
Dieser Beschluss ist am 7. Januar 2022 öffentlich bekannt gemacht 
worden. 

Bei dem Bebauungsplan 2526 handelt es sich um einen Plan der In-
nenentwicklung (§ 13a Absatz 1 Nummer 1 BauGB). Die Vorausset-
zungen nach § 13a Absatz 1 BauGB für ein beschleunigtes Verfahren 
liegen vor.  

2. Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Absatz 1 BauGB 

Zum Bebauungsplan 2526 ist eine frühzeitige Beteiligung der Öffent-
lichkeit an der Bauleitplanung durchgeführt worden. Mit der amtli-
chen Bekanntmachung wurde die Öffentlichkeit über die Absicht zur 
Aufstellung des Bebauungsplans 2526 und über die Möglichkeit, sich 
im Zeitraum vom 29. Juni 2020 bis 10. Juli 2020 bei der Senatorin für 
Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau 
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über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung sowie die vo-
raussichtlichen Auswirkungen zu informieren, benachrichtigt. Schrift-
liche Stellungnahmen aus der Öffentlichkeit sind nicht eingegangen. 

3. Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentli-
cher Belange nach § 4 Absatz 1 BauGB 

Im Rahmen des Aufstellungsverfahrens zum Bebauungsplan 2526 ist 
mit den von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange die Grobabstimmung nach § 4 Absatz 1 BauGB 
schriftlich im Zeitraum vom 11. Februar 2020 bis 13. März 2020 durch-
geführt worden. Die Hinweise und Anregungen sind in das Planver-
fahren eingeflossen. 

4. Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
nach § 4 Absatz 2 BauGB und öffentliche Auslegung gemäß § 3 Absatz 
2 BauGB 

Die öffentliche Auslegung gemäß § 3 Absatz 2 BauGB und die Anhö-
rung der zuständigen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange gemäß § 4 Absatz 2 BauGB sind für den Bebauungsplan 2526 
gleichzeitig durchgeführt worden (§ 4a Absatz 2 BauGB). 

Die städtische Deputation für Mobilität, Bau und Stadtentwicklung 
hat am 25. November 2021 beschlossen, den Entwurf zum Bebauungs-
plan 2526 mit Begründung öffentlich auszulegen. 

Der Planentwurf mit Begründung hat vom 18. Januar 2022 bis 1. März 
2022 gemäß § 3 Absatz 2 BauGB bei der Senatorin für Klimaschutz, 
Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau öffentlich 
ausgelegen.  

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind über die 
öffentliche Auslegung gemäß § 3 Absatz 2 BauGB unterrichtet wor-
den. 

5. Ergebnis der öffentlichen Auslegung 

Anlässlich der öffentlichen Auslegung ist keine Stellungnahme aus 
der Öffentlichkeit eingegangen. 

6. Ergebnis der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentli-
cher Belange 

Einige Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange haben Hin-
weise vorgebracht, die zu geringfügigen Anpassungen/Ergänzungen 
des Planentwurfs und der Begründung geführt haben. Auf den Glie-
derungspunkt 7 dieses Berichts wird verwiesen. 

Nach Klärung bestimmter Fragen haben die übrigen Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange gegen die Planung keine Ein-
wendungen. 

7. Änderung des Planentwurfs und der Begründung nach der öffentli-
chen Auslegung 

7.1 Anpassungen/Ergänzungen des Planentwurfs 

Nach der öffentlichen Auslegung ist der Bebauungsplanentwurf über-
arbeitet und insofern wie folgt angepasst beziehungsweise präzisiert 
worden:  

— Einfügen der textlichen Festsetzung zum Schallschutz (neu text-
liche Festsetzung Nummer 3)  

— Aufnahme des Hinweises Kampfmittel 

— Aufnahme des Hinweises Luftverkehr 
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Der Bebauungsplanentwurf (Bearbeitungsstand: 19. April 2022) ent-
hält die vorgenannten Anpassungen und Ergänzungen. 

Die Deputation für Mobilität, Bau und Stadtentwicklung empfiehlt, 
dem angepassten Plan zuzustimmen. 

7.2. Ergänzungen der Begründung nach der öffentlichen Auslegung. 

Aufgrund der vorgenannten Planergänzungen sowie weiterer Hin-
weise im Rahmen der Trägerbeteiligung ist eine Überarbeitung der 
Begründung erforderlich geworden. Die Ergänzungen sind überwie-
gend redaktioneller Art oder dienen der Klarstellung.  

Die Begründung ist insbesondere unter den folgenden Gliederungs-
punkten ergänzt beziehungsweise angepasst worden: 

— Punkt D) Umweltbelange: Einfügen des Abschnittes d. Lärm. 

— Punkt E) Finanzielle Auswirkungen/Genderprüfung: Einfügen 
des Abschnittes zur Kampfmittelsuche und -beseitigung. 

— Redaktionelle Anpassungen hinsichtlich der neuen Nummerie-
rung der textlichen Festsetzungen. 

Die Begründung (Bearbeitungsstand: 19. April 2022) enthält die vor-
genannten Ergänzungen. 

Die städtische Deputation für Mobilität, Bau und Stadtentwicklung 
empfiehlt, der ergänzten Begründung zuzustimmen. 

8. Absehen von einer erneuten öffentlichen Auslegung gemäß § 4a Ab-
satz 3 BauGB 

Durch die nach der ersten öffentlichen Auslegung des Bebauungspla-
nentwurfes 2526 erfolgten geringfügigen Anpassungen/Ergänzungen 
des Planentwurfs sind die Grundzüge der Planung nicht berührt wor-
den. 

Unter diese Voraussetzung kann gemäß § 4a Absatz 3 Satz 4 BauGB 
die Einholung der Stellungnahmen auf die von der Änderung oder Er-
gänzung betroffene Öffentlichkeit sowie die berührten Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange beschränkt werden. Die vorge-
nannten Anpassungen/Ergänzungen berücksichtigen die im Rahmen 
der Behördenbeteiligung vorgetragenen Hinweise und wurden mit 
den davon berührten Behörden einvernehmlich abgestimmt. Abwä-
gungsrelevante neue Erkenntnisse und Inhalte haben sich dadurch 
nicht ergeben. 

B. Stellungnahme des Beirates 

Der Beirat Mitte wurde im Rahmen der Trägerbeteiligung zum Bebau-
ungsplan 2526 im Zeitraum vom 31. Januar 2022 bis 01.03.2022 beteiligt, 
er hat keine Einwendungen. 

Dem Ortsamt Mitte wurde die Deputationsvorlage gemäß der Richtlinie 
über die Zusammenarbeit des Senators für Umwelt, Bau und Verkehr mit 
den Beiräten und Ortsämtern vom 17. November 2016 übersandt.  

C. Beschluss 

Die städtische Deputation für Mobilität, Bau und Stadtentwicklung bittet 
den Senat und die Stadtbürgerschaft, den Bebauungsplan 2526 für ein Ge-
biet in Bremen-Mitte, Ortsteil Altstadt, zwischen Ansgaritorstraße, Spit-
zenkiel, Wegesende, Papenstraße und Hutfilterstraße (Bearbeitungsstand: 
19. April 2022) zu beschließen. 

  Falk-Constantin Wagner 

  (Sprecher) 
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Begründung zum Bebauungsplan 2526 für ein Gebiet in Bremen-Mitte, Orts-
teil Altstadt zwischen Ansgaritorstraße, Spitzenkiel, Wegesende, Papenstraße 
und Hutfilterstraße (Bearbeitungsstand: 19. April 2022) 

A. Plangebiet 

Das Plangebiet liegt im Stadtteil Mitte, Ortsteil Altstadt, südlich der Straße 
Spitzenkiel, zwischen Ansgaritorstraße und Hanseatenhof, nördlich des 
Ansgarikirchhofs.  

Das Plangebiet ist Teil des Lloydhofs (Einkaufspassage) und umfasst die 
Verbindung zwischen Ansgaritorstraße und Hanseatenhof. Es umfasst die 
Flächen der ehemaligen Straße Hinter dem Ansgarikirchhof. Betroffen 
sind Teile der Flurstücke Altstadt Flur 3, Flurstücksnummern 314/1, 315/2, 
315/3 sowie 401/30. 

Das Plangebiet hat eine Größe von etwa 250 m².  

Die genaue Abgrenzung des Plangebiets wird in der Planzeichnung be-
stimmt. 

B. Ziele, Zwecke und Erforderlichkeit des Bebauungsplanes 

1. Entwicklung und Zustand 

Mitte der Siebzigerjahre wurde die bis dahin in Verlängerung der 
Wandschneiderstraße verlaufende Straßenverbindung der Ansgari-
torstraße mit der Papenstraße als erdgeschossige Durchfahrt durch 
den geplanten Neubau in dem Bebauungsplan 1111 von 1976 festge-
setzt. Die Durchfahrt wurde im Neubau des Gebäudekomplex Ansga-
ripassage (heute Lloydhof) Anfang der Achtzigerjahre realisiert und 
als Straßenverkehrsfläche gewidmet.  

Der Abriss der Kaufhäuser Hertie und Thäthe und die Ausweitung der 
Fußgängerzonen Mitte der Achtzigerjahre ermöglichten weitere Um-
planungen. Auf die Durchfahrtsmöglichkeit wurde zugunsten einer 
attraktiven Wegebeziehung in Form der nunmehr verglasten Ansga-
ripassage zum Parkhaus Am Brill verzichtet. Die Durchfahrtsbreite 
wurde auf ein für den Fußverkehr adäquates Maß reduziert. Diese Pla-
nungsziele wurden mit dem heute noch gültigen Bebauungsplan 1907 
im Jahr 1990 umgesetzt. Der Bereich wurde als Verkehrsfläche beson-
derer Zweckbestimmung Fußgängerbereich festgesetzt.  

Die Wegeverbindung vom Hanseatenhof zur Ansgaritorstraße wurde 
in geringfügig veränderter Lage realisiert und im Laufe der vergange-
nen Jahre unterschiedlich stark frequentiert.  

Mit dem Verkauf des Lloydhofs im Jahr 2018 durch die Stadt Bremen 
wurde dem Käufer der Verzicht auf diese Durchwegung freigestellt, 
da es sich weder um eine bedeutsame Abkürzung noch um eine his-
torische Wegeverbindung handelt. Sie diente vielmehr der Erschlie-
ßung der kleinteiligen Einzelhandelsflächen. In den vergangenen 
Jahren hat die Nutzung auch aufgrund von Leerstand deutlich abge-
nommen. Der neue Eigentümer des Gebäudekomplexes plant im Erd-
geschoss einen Neuzuschnitt und Zusammenlegung der Einzelhan-
delsflächen, eine öffentliche Durchwegung ist nicht mehr vorgesehen. 

2. Geltendes Planungsrecht 

Der Flächennutzungsplan Bremen stellt für das Plangebiet Gemischte 
Bauflächen dar. 

Der Bebauungsplan 1907 (rechtsverbindlich seit dem 19. März 1990, 
BauNVO 1977) gilt unter anderem für den Lloydhof, das ehemalige 
Kaufhausgrundstück C&A, das Bremer Carré/Ansgari Haus sowie die 
angrenzenden öffentlichen Flächen einschließlich des Ansgarikirch-
hofs. Im Plangebiet sind die bebaubaren Flächen als Kerngebiet mit 
einer sechsgeschossigen Bebauung ausgewiesen. Im Erdgeschoss ist 
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die oben beschriebene Durchwegung der Gebäude vom Hanseaten-
hof zur Ansgaritorstraße als öffentliche Verkehrsfläche mit der beson-
deren Zweckbestimmung „Fußgängerbereich“ festgesetzt, die eine 
Höhe von mindestens 3 m aufzuweisen hat. Eine wegerechtliche Um-
setzung des Fußgängerbereichs erfolgte bislang nicht, auch keine Tei-
lentwidmung für den Kfz-Verkehr. 

 

Abbildung: Ausschnitt Bebauungsplans 1907 (ohne Maßstab), die gelbe Markierung 

stellt die Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung dar, die rote Markierung stellt 

die gewidmete Verkehrsfläche der (ehemaligen) Straße Hinter dem Ansgarikirchhof 

dar. 

3. Planungsziele und Erforderlichkeit der Planaufstellung 

Der Lloydhof wird durch den neuen Eigentümer saniert und im Dach-
geschoss erweitert. Das Nutzungskonzept sieht im Erdgeschoss auf 
dem überwiegenden Teil der Flächen Einzelhandel vor, ergänzt um 
gastronomische Nutzungen in den zum Ansgarikirchhof und Hansea-
tenhof orientierten Bereichen. In den Obergeschossen werden Büros 
und Wohnungen entstehen. Das Dachgeschoss wird entlang der Ans-
garitorstaße für weitere Büroflächen erweitert.  

Der Neuzuschnitt der erdgeschossigen Einzelhandels- und Gastrono-
mieflächen ist mit einer öffentlichen Verkehrsfläche nicht vereinbar. 
Voraussetzung für die Durchführung der avisierten Planung ist die 
Aufhebung der Festsetzung als Verkehrsfläche besonderer Zweckbe-
stimmung „Fußgängerbereich“ des geltenden Bebauungsplans 1907 
sowie ein anschließendes Entwidmungsverfahren der Verkehrsflä-
chen. Die Wegstrecke vom Hanseatenhof zur Ansgaritorstraße führt 
nunmehr über den Ansgarikirchhof und verlängert sich nur geringfü-
gig. 

In Zusammenhang mit der Festsetzung als öffentliche Verkehrsfläche 
„Fußgängerbereich“ enthält der Bebauungsplan 1907 Festsetzungen, 
die eine Unterbauung mit Garagen unterhalb der Verkehrsfläche so-
wie einen als Durchgang/Arkade definierten Bereich mit einer festge-
setzten Unterkante von mindestens 3 m des Gebäudes über den öf-
fentlichen Verkehrsflächen zulassen. Diese Festsetzungen sind nicht 
mehr erforderlich und werden nicht übernommen. 
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4. Planungsverfahren 

Bei der vorliegenden Planung liegen die Voraussetzungen zur An-
wendung des § 13a BauGB (Bebauungsplan der Innenentwicklung) 
vor, da die festgesetzte überbaubare Grundfläche weniger als 
20 000 m² beträgt.  

Durch den Bebauungsplan ergeben sich keine Änderungen an den 
bereits bebauten Flächen, sodass Umweltauswirkungen im Rahmen 
des Bebauungsplanverfahrens nicht zu erwarten sind. 

C. Planinhalt 

1. Art der baulichen Nutzung 

Die bestehende Art der baulichen Nutzung wird unverändert über-
nommen. Das Baugebiet wird als Kerngebiet MK 1 festgesetzt.  

Spielhallen im Sinne von § 33 i Gewerbeordnung (GewO) sind nicht 
zulässig. Sonstige Vergnügungsstätten sind nur ausnahmsweise zu-
lässig.  

Bezüglich Vergnügungsstätten/Spielhallen sind bereits für die ge-
samte Altstadt im Bebauungsplan 1881, der das Ergebnis einer einge-
henden Untersuchung war, Festsetzungen getroffen worden. Bereits 
damit werden planungsrechtliche Grundlagen für eine Lenkung die-
ser Einrichtungen in der Art geschaffen, die gebietsweise eine Zulas-
sung beziehungsweise einen Ausschluss dieser Einrichtungen 
ermöglicht. 

Diese Festsetzungen berücksichtigen, dass laut Baugesetzbuch im 
Kerngebiet Vergnügungsstätten allgemein zulässig sind und dass nur 
besondere städtebauliche Gründe ihren Ausschluss rechtfertigen. So 
ist auch gemäß der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichtes 
allenfalls in Teilbereichen von Kerngebieten ein Ausschluss zulässig. 

Eine Gliederung des Gebietes erfolgte im Plangebiet des Bebauungs-
plans 1881 unter anderem im Hinblick auf die folgenden Auswirkun-
gen von Vergnügungsstätten/Spielhallen. 

Für die Attraktivität eines Haupteinkaufsbereiches sind neben der im 
Einzugsbereich bestehenden Kaufkraft und einer guten Verkehrsan-
bindung vor allem auch Branchen- und Sortimentszusammensetzung 
der in unmittelbarer Nachbarschaft liegenden Geschäfte entschei-
dend. Zentrale Einkaufsgebiete sind deshalb durch eine Häufung von 
Einzelhandelsbetrieben mit sich ergänzenden Sortimenten gekenn-
zeichnet. Mit dem Vordringen von Betrieben, die mit ihrem Angebot 
auf den Einzelhandel überhaupt keinen oder sogar einen negativen 
Agglomerationseffekt ausüben, wird automatisch die Qualität des Ge-
bietes als Einzelhandelsstandort von besonderer Bedeutung gemin-
dert. 

Hinzu kommt, dass mit einer ununterbrochenen Reihung von Schau-
fenstern diese Gebiete für die Einkäufer:innen wie auch für die Ver-
käufer:innen attraktiv sind. Eine Unterbrechung dieser geschlossenen 
Reihung durch uneinsehbare, häufig mit auf-dringlicher Reklame ver-
sehenen, Schaufenster sowie ein Angebot, das die Einkäu-fer:innen 
hier nicht erwarten, wirkt statt anziehend eher abstoßend. 

Die beschriebenen Auswirkungen treffen nicht für die gesamte Alt-
stadt, sondern nur für bestimmte Gebiete zu; unter anderem die 
Haupteinkaufsbereiche sowie deren wichtigsten Zugangsbereiche. 
Die Planungsziele wurden im Plangebiet des Bebauungsplans 1881 
differenziert, sodass der Ausschluss von Spielhallen sich in Teilen der 
Altstadt auf das Erdgeschoss beschränkt. Für das Plangebiet des Be-
bauungsplan 2526 gilt diese Beschränkung auf das Erdgeschoss nicht. 
(textliche Festsetzung Nummer 2). 
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Werbeanlagen sind nur an der Stätte der Leistung und nur im Bereich 
des Erdgeschosses bis unterhalb der Brüstung des ersten Oberge-
schosses zulässig. Ausnahmsweise können offene Schriftzüge zuge-
lassen werden, wenn sich die Stätte der Leistung nicht im Erdgeschoss 
befindet (§110 Absatz 1 Nummer 2 und Absatz 4 Bremische Landes-
bauordnung) (textliche Festsetzung Nummer 5).  

Wohnungen sind nach § 7 Absatz 2 Nummer 7 BauNVO oberhalb des 
Erdgeschosses allgemein zulässig (textliche Festsetzung Nummer 2).  

2. Maß der baulichen Nutzung 

Das bestehende Maß der baulichen Nutzung wird unverändert über-
nommen, zulässig sind im Kerngebiet sechs Vollgeschosse in ge-
schlossener Bauweise.  

Entlang der öffentlichen Straßenverkehrsflächen zur Ansgaritorstraße 
und zum Hanseatenhof werden Baugrenzen festgesetzt und definie-
ren so die überbaubaren Flächen.  

Das Grundstück ist vollständig überbaubar (textliche Festsetzung 
Nummer 4).  

Bei voller Ausnutzung der Überbaubarkeit werden die Orientierungs-
werte des § 17 Absatz 1 Baunutzungsverordnung (BauNVO) für Kern-
gebiete überschritten. Unter Berücksichtigung, dass das Plangebiet 
Teil des Hauptgebietes der City darstellt und mithin bereits jetzt auf-
grund seiner innerstädtischen Lage baulich hoch verdichtet, darüber 
hinaus sehr gut an den öffentlichen Nahverkehr angeschlossen und 
die Zufahrt für die Feuerwehr gesichert ist, stehen öffentliche Belange 
dieser Überschreitung nicht entgegen. Insbesondere ist nicht zu be-
fürchten, dass gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse gefährdet sein 
könnten. 

D. Umweltbelange 

Da bei der vorliegenden Planung die Voraussetzungen zur Anwendung 
des § 13a BauGB (Bebauungsplan der Innenentwicklung) vorliegen, er-
folgt die Aufstellung des Bebauungsplanes im beschleunigten Verfahren 
(vergleiche Kapitel B) 4).  

Gemäß § 1 Absatz 6 Ziffer 7 BauGB sind bei der Aufstellung von Bauleit-
plänen die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege – insbe-
sondere die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima 
und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die bi-
ologische Vielfalt – zu berücksichtigen.  

Ebenso sind bei der Aufstellung der Bauleitpläne umweltbezogene Aus-
wirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die Bevölke-
rung insgesamt zu berücksichtigen. Die oben genannten Belange sind 
gemäß § 1a BauGB in die planerische Abwägung einzubeziehen. Auch 
wenn aufgrund der Aufstellung des Bebauungsplanes 2526 als Bebau-
ungsplan der Innenentwicklung nach § 13a BauGB keine Umweltprüfung 
nach BauGB durchgeführt wurde, sind die für das Vorhaben oben ge-
nannten relevanten Belange des Umweltschutzes ermittelt, bewertet und 
abgewogen worden. 

1. Natur und Landschaft, Landschaftsbild und Erholung, Schutzgut 
Pflanzen 

Das Plangebiet liegt innerhalb des Stadtgebietes von Bremen im 
Stadtteil Mitte und ist dem besiedelten Bereich zuzuordnen. Das Ge-
biet ist geprägt durch Gebäude und Verkehrsanlagen sowie -bau-
werke. Das Plangebiet ist vollständig versiegelt.  
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Vegetation besteht nicht. Insofern sind keine nachteiligen Umwelt-
auswirkungen auf die Natur, das Landschaftsbild und das Schutzgut 
Pflanzen zu erwarten.  

2. Artenschutz  

Aufgrund der nicht vorhandenen Vegetation und der Lage im Sied-
lungsraum mit angrenzenden Straßen und Bebauung stellt das Gebiet 
keinen Lebensraum für gefährdete oder streng geschützte Baum- oder 
Bodenbrüter dar.  

Durch die durchgehende Nutzung des Gebäudes und die anschlie-
ßenden Bautätigkeiten kann das Gebäude als Quartier für Fleder-
mäuse ausgeschlossen werden. 

Artenschutzrechtliche Belange werden demnach von der Planung 
nicht berührt.  

3. Schutzgut Boden und Wasser 

Die Anlage von geothermischen Installationen für die Gebäudebehei-
zung und -kühlung ist hydrogeologisch vor Ort möglich. Das auf den 
versiegelten Flächen anfallende Regenwasser kann nur zu einem ge-
ringen Anteil auf den Grundstücken versickert werden, der überwie-
gende Teil wird der Kanalisation zugeführt. Durch die Planung erfolgt 
keine weitere Versiegelung von Flächen. Eine Beeinträchtigung des 
Bodenwasserhaushaltes oder Verschlechterung des Zustandes findet 
durch die Planung nicht statt.  

Oberflächengewässer bestehen im Plangebiet nicht. 

4. Lärm 

Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens wurden die Verkehrslärmim-
missionen im Plangebiet gemäß bestehender Lärmkartierung (Geo-
portal GeoPortal Bremen (hb-netz.de) beurteilt. Im westlichen Plan-
bereich ist demnach mit Werten von LNIGHT > 55 bis 60 dB(A) und 
LDEN > 55 dB(A) auszugehen.  

Die Beurteilung der Verkehrslärmimmissionen erfolgt auf Basis der 
„Vereinbarung zum Schallschutz in der städtebaulichen Planung“ der 
Freien Hansestadt Bremen. Demnach sind für die Beurteilung von 
Verkehrslärmimmissionen die schalltechnischen Orientierungswerte 
der DIN 18005 heranzuziehen. Zusätzlich werden zur weiteren Ein-
ordnung die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV herangezogen. 
Für die Ausweisung eines Kerngebiets gelten die folgenden Orientie-
rungswerte: 

— DIN 18005: 65 dB(A) tags/55 dB(A) nachts 

— 16. BImSchV: 64 dB(A) tags/54 dB(A) nachts 

Aufgrund der möglichen Überschreitung von schalltechnischen Ori-
entierungswerten ist durch bauliche Schallschutzmaßnahmen eine 
Minderung der Lärmimmissionen zu erreichen. So soll zum Schutz vor 
Straßenverkehrslärm durch geeignete Schallschutzmaßnahmen si-
chergestellt werden, dass tagsüber in Aufenthaltsräumen ein Innen-
raumpegel von 35 dB(A) eingehalten wird.  

Für zum Schlafen genutzte Räume soll darüber hinaus zum Schutz vor 
von Straßenverkehrslärm ausgehendem Lärm durch geeignete bauli-
che Schallschutzmaßnahmen, wie zum Beispiel begrenzte Öffnungs-
winkel oder schallabsorbierende Ausbildung der Fensterlaibungen, 
sichergestellt werden, dass in der Nacht ein Innenraumpegel von 30 
dB(A) „am Ohr des Schlafenden“ bei geschlossenem Fenster nicht 
überschritten wird. 
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Ergänzend sieht die „Vereinbarung zum Schallschutz in der städte-
baulichen Planung“ einen baulichen Schutz für Freibereiche vor, mit 
dem ein Mittelungspegel von 55 dB(A) am Tage eingehalten wird. Für 
hausnahe Freibereiche (zum Beispiel Terrassen, Balkone, Loggien) ist 
daher durch bauliche Ausbildung (Gebäudestellung, Grundriss-ge-
staltung, lärmabsorbierende Materialien oder in ihrer Wirkung ver-
gleichbare Maßnahmen) sicherzustellen, dass ein Lärmwert von 55 
dB(A) tags eingehalten wird (textliche Festsetzung Nummer 3). 

Auswirkungen auf sonstige Umweltbelange 

Die sonstigen Umweltbelange werden von der Planung nicht betrof-
fen. Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Umweltbelangen 
sind über die oben genannten Darstellungen hinaus nicht bekannt. 

E. Finanzielle Auswirkungen/Genderprüfung 

1. Finanzielle Auswirkungen 

Der Stadtgemeinde entstehen durch die Planung keine Kosten. 

Sollten Kosten aufgrund der Kampfmittelsuche entstehen, sind diese 
von den jeweiligen Eigentümer:innen des Grundstückes zu überneh-
men. Sollte aufgrund der Kampfmittelsuche eine Kampfmittelbeseiti-
gung erforderlich werden, werden die erforderlichen Mittel – soweit 
Dritte nicht zur vollständigen Refinanzierung der Kosten herangezo-
gen werden können – durch das Land Bremen von den verantwortli-
chen Ressorts getragen (§ 8 Absatz 2 des Gesetzes zur Verhütung von 
Schäden durch Kampfmittel). 

2. Genderprüfung 

Aufgrund der bisher vorgesehenen Planungsziele sind geschlechter-
spezifische Festsetzungen nicht erforderlich und nicht beabsichtigt. 
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(BGBI.I S. 3786)
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Bund esna tursc hutzgesetz (BNa tSc hG)
Brem isc he La nd esb a uord nung (Brem LBO)
Im  Pla nb ereic h ist m it Ka m p fm itteln zu rec hnen. V or Aufna hm e d er p la nm ä ßigen 
Nutzung ist in Zusa m m ena rb eit m it d en zustä nd igen Stellen eine Beseitigung 
d er Ka m p fm ittel sic herzustellen.
Bei Üb ersc hreitung d er Höhe von 48,2 m  ü. NHN d urc h b a ulic he Anla gen od er 
Teile solc her sowie d urc h a lle a nd eren Hind ernisse ist d ie Zustim m ung b zw. 
Genehm igung d er Luftfa hrtb ehörd e gem ä ß § 12 b zw. 15 LuftV G einzuholen.

Beb a uungsp la n   2526

FREIE HANSESTADT BREM EN (STADTGEM EINDE)
BEBAUUNGSPLAN      2526
für ein Geb iet in Brem en - M itte,
Ortsteil Altsta d t
zwisc hen Ansga ritorstra ße, Sp itzenkiel, W egesend e,
Pa p enstra ße und  Hutfilterstr.
(Bea rb eitungssta nd : 19.04.2022)
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ZEICHNERISCHE FESTSETZUNGEN
Grenze d es rä um lic hen Geltungsb ereic hs d es Beb a uungsp la ns

M K1

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN
1.    M it d er Beka ntm a c hung d ieses Pla ns treten innerha lb  seines
       Geltungsb ereic hs sä m tlic he Festsetzungen b isheriger
       Beb a uungsp lä ne a ußer Kra ft.

4.    Die üb erb a ub a ren Flä c hen sind  entsp rec hend  d er im  Beb a uungs-
       p la n a ngegeb enen Anza hl d er V ollgesc hosse voll üb erb a ub a r. 

Übersichtsplan
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BAUW EISE, BAUGRENZEN

Ba ugrenze
Gesc hlossene Ba uweise

3.    Bei Geb ä ud en, d ie im  Pla ngeb iet erric htet werd en, ist a us Gründ en
       d es Sc ha llsc hutzes zu gewä hrleisten, 
        -   d a ss in d en zu W ohnzwec ken d ienend en Aufentha ltsrä um en
            ta gsüb er innen m a xim a l 35 d B(A) erreic ht werd en.
        -   d a ss b ei Außenp egeln > 50 d B(A) und  ≤ 60 d B(A) na c hts in Sc hla f- 
            und  Kind erzim m ern d urc h geeignete b a ulic he M a ßna hm en
            (z. B. sc ha llged ä m m te Lüftungsöffnungen) d er Innenlä rm p egel von 
            m a xim a l 30 d B(A) „a m  Ohr d es Sc hla fend en“ b ei gesc hlossenem  
            Fenster nic ht üb ersc hritten wird .
        -   Für ha usna he Freib ereic he (z.B. Terra ssen, Ba lkone, Loggien) ist
            d urc h b a ulic he Ausb ild ung (Geb ä ud estellung, Grund rissgesta ltung,
            lä rm a b sorb ierend e M a teria lien od er in ihrer W irkung vergleic hb a re 
            M a ßna hm en) sic herzustellen, d a ss ein Lä rm wert von 55 d B(A) ta gs 
            eingeha lten wird .

 -  Sp ielha llen im  Sinne von § 33i Gewerb eord nung (GewO) nic ht
    zulä ssig,

2.    Im  Kerngeb iet (M K1) sind

 -  sonstige V ergnügungsstä tten nur a usna hm sweise zulä ssig. 
W ohnungen sind  na c h § 7 Ab s. 2 Nr. 7 Ba uNV O ob erha lb  d es
Erd gesc hosses a llgem ein zulä ssig. 

5.    W erb ea nla gen sind  nur a n d er Stä tte d er Leistung und  nur im  Bereic h 
       d es Erd gesc hosses b is unterha lb  d er Brüstung d es ersten Ob er-
       gesc hosses zulä ssig. 
        Ausna hm sweise können offene Sc hriftzüge zugela ssen werd en, wenn 
       sic h d ie Stä tte d er Leistung nic ht im  Erd gesc hoss b efind et (Brem isc he 
       La nd esb a uord nung). 
 

Für Entwurf und  Aufstellung
Die Sena torin für Klim a sc hutz, Um welt, M ob ilitä t, 
Sta d tentwic klung und  W ohnungsb a u
Brem en, .............................
Im  Auftra g                        ..........................................
                                                       

Besc hlossen in d er Sitzung d es     Besc hlossen in d er Sitzung d er
Sena ts a m  ................................     Sta d tb ürgersc ha ft a m ...............

        ..............................                         .............................
               Sena torin                                    Ausfertigung vom

                                                                  Prä sid enten d es Sena ts
                                                                    i. V . Bürgerm eisterin

Beka nntm a c hung gem ä ß § 10 Ab s. 3 Ba ugesetzb uc h im  Am tsb la tt
d er Freien Ha nsesta d t Brem en vom  … … … … … , Seite… … ...… … ..       
Bea rb eitet:     
Gezeic hnet:   

V erfa hren:      

Beb a uungsp la n
2526

Petry
Sc hlüter

Holstein

Der Pla n ha t b ei d er Sena torin für Klim a sc hutz, Um welt, M ob ilitä t,
Sta d tentwic klung und  W ohnungsb a u gem ä ß § 3 Ab s. 2 Ba ugesetzb uc h
vom  … … … … … … … … …  b is … … … … … … … … …   öffentlic h a usgelegen
Die Sena torin für Klim a sc hutz, Um welt, M ob ilitä t, Sta d tentwic klung und  
W ohnungsb a u                                            Im  Auftra g.............................

19.10.2021 (TöB/ö.A.),  19.04.2022 (Ä.n.ö.A.)
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